
(2) Die Koppelung des Verkaufs von Erntebindegarn 
mit dem Aufkauf freier Spitzen entfällt ab 1. Januar 
1950. Das geltende Bezugsrecht bleibt durch diese Maß
nahmen unberührt und ist vom Bürgermeister auf der 
Rückseite des Anbaubescheides entsprechend den er
gangenen Bestimmungen zu bescheinigen.

IV. Bessere Versorgung mit Qualitätssaatgut

§ 18
(1) Eine wichtige Voraussetzung zur Erreichung der 

Friedenshektarerträge ist die Verwendung von 
Qualitätssaatgut für alle Kulturen. Die vorhandene 
Hochzucht an Getreidesaatgut muß den Bauern recht
zeitig zur Verfügung gestellt werden. Die Deutsche 
Saatzucht-Gesellschaft und die Bauerngenossenschaften 
sind verpflichtet, für den Umtausch dieses Qualitäts
saatgutes gegen Konsumgut durch eine eingehende Auf
klärung, durch Zahlungserleichterungen, durch Aus
rottung des Bürokratismus bei der Vornahme des Um
tausches mit allen Kräften zu sorgen.

(2) Die Sicherung des Kartoffelpflanzgutes für die 
daran notleidenden Wirtschaften muß durch gegen
seitige Hilfe der Bauern erfolgen. Um den Umtausch 
der Hochzucht an Kartoffelpflanzgut gegen Konsum
kartoffeln planmäßig unter gewissenhafter Rayonie
rung der Sorten — die richtige Sorte für den richtigen 
Boden — rechtzeitig zu ermöglichen, ist von der Deut
schen Saatzucht-Gesellschaft gemeinsam mit dem Zen
tralverband landwirtschaftlicher Genossenschaften in 
Verbindung mit dem Ministerium für Verkehr sofort 
der Verteilungs- und Transportplan aufzustellen.

§ 19
Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft wird 

beauftragt, bis zum 30. April 1950 eine grundlegende 
Reorganisation des Saatgutes in der Deutschen De
mokratischen Republik durchzuführen und dabei fol
gende Aufgaben in Angriff zu nehmen:

Bildung einer Hauptabteilung Saatgut im Mini
sterium für Land- und Forstwirtschaft, 
einwandfreie Festlegung der Zuchtziele für alle 
Arten landwirtschaftlicher Feldfrüchte,
Erstellung einer einwandfreien Sortenliste, 
Erstellung der Erzeugungs- und Erfassungspläne 
für Saatgut aller Art, herab bis zur Hochzucht, 
Verbesserung der Sortenprüfung und Saatgut
anerkennung,
Verbesserung der Saatgutqualität,
Vorbereitung von Maßnahmen zu einem obliga
torischen Saatgutwechsel,
volkswirtschaftlich gerechtfertigte Verbilligung 
der Saatgutlieferung.

§ 20
(1) Zur Durchführung der vorstehend genannten 

Aufgaben ist die Züchtung von Saatgut in eine den 
ernährungs- und wirtschaftspolitischen Erfordernissen 
entsprechende Richtung zu lenken und die Vermehrung 
in den einzelnen Anbaustufen planmäßig zu betreiben.

(2) Die Vermehrungsbetriebe sind von der Vereini
gung volkseigener Güter zu intensiver Arbeit anzu
leiten und zu überwachen. Das erzeugte Saatgut ist 
unter den notwendigen Qualitätskontrollen von der 
Deutschen Saatzucht-Gesellschaft zu erfassen und ein
wandfrei zu lagern.

(3) Das Saatgut aller Anbaustufen ist planmäßig zu 
verteilen.

(4) Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
erläßt gemeinsam mit dem Ministerium für Handel 
und Versorgung bis zum 1. April 1950 die erforderlichen 
Anweisungen zur Durchführung dieser Aufgaben,

§ 21
(1) Ab 15. August 1950 ist der turnusmäßige Saat

gutwechsel für Getreide und Kartoffeln für das ge
samte Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 
allgemein verbindlich. Die näheren Anordnungen 
trifft das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft. 
Der Saatgutabsatz wird durch Pläne und Anweisungen 
durchgeführt.

(2) Die Deutsche Saatzucht-Gesellschaft hat alle 
organisatorischen Vorbereitungen zu treffen, um ab 
15. Juli 1950 die Erfassung, Lagerung und Verteilung 
von Saat- und Pflanzgut in eigener Verantwortung für 
alle Anbaustufen zu übernehmen.

(3) Aus der Ernte 1950 ist ein Saat- und Pflanzgut
austauschfonds in folgender Höhe zu bilden:

150 000 t Getreide, einschließlich Hülsenfrüchte, 
500 000 t Pflanzkartoffeln.

(4) Die Ausgabe von Saatgetreide ist ab 1. August 
1950 und die Ausgabe von Pflanzkartoffeln ab 15. Sep
tember 1950 nicht mehr von der Gegenlieferung von 
Konsumgetreide oder Konsumkartoffeln abhängig zu 
machen. Die Ausgabe erfolgt bis zur Abdeckung des 
turnusmäßigen Saat- und Pflanzgutwechsels nur gegen 
Geld zu den festgesetzten Preisen.

§ 22
(1) Die Deutsche Saatzucht-Gesellschaft hat vom

1. Oktober 1950 ab sämtliches Saatgut von der Elite
stufe aufwärts nur in plombierten, mit dem Zeichen der 
Deutschen Saatzucht-Gesellschaft versehenen Säcken 
auszuliefern. Die hierfür notwendigen 600 000 Stück 
75-kg-Säcke sind dem Ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft im Rahmen des Materialkontingents 
bis zum 1. Oktober 1950 vom Ministerium für Inner
deutschen Handel, Außenhandel und Materialversor
gung zuzuweisen.

(2) Mit dem Versand des Saatgutes in Säcken über
nimmt die Deutsche Saatzucht-Gesellschaft die Ge
währ für Sortenreinheit und Keimfähigkeit des ge
lieferten Saatgutes.

V. Bessere Fütterung und Pflege des Viehs

§ 23
Um die Eigenproduktion in Fleisch und Fett durch 

die weitere Vermehrung der Viehbestände, insbeson
dere der Schweine, wesentlich zu steigern, sind folgende 
Maßnahmen zur Sicherung der Futtergrundlage zu
treffen:

a) Vom Ministerium für Handel und Versorgung sind 
aus der erhöhten Ausmahlung mindestens 140 000 t 
Kleie bereitzustellen,

b) im Rahmen des Anbauplanes zur Ernte 1950 ist 
der Maisanbau besonders zu fördern,

c) das Ministerium für Handel und Versorgung hat 
bei der Erfassung von Heu und Stroh das den 
Gebirgskreisen von Sachsen und Thüringen sowie 
einigen noch festzusetzenden Kreisen von Sachsen- 
Anhalt bisher anfallende Abgabesoll auf die Län
der Mecklenburg und Brandenburg umzulegen.

§ 24
Der verfügbaren Futtergrundlage entsprechend wird 

der Sauenbestand zum 31. Dezember 1950 auf 500 000 
festgesetzt. Er ist gleichzeitig zu verjüngen und quali
tativ zu verbessern. Die näheren Anweisungen erläßt 
das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft.

§ 25
(1) Zur Sicherung des Viehaufzuchtplanes sind bei 

der Planung landwirtschaftlicher Bauten, besonders 
in den Ländern Mecklenburg und Brandenburg, min-
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